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oterfpännigen ^fetbefu^rroetf jum Saftauto, oon 5ßid£el

unb ©Raufet pm ©rbbagger gefönt, um nut einige
Bhafen btefer ©ntroicïtung hetoorpheben.

©er atlgcmetne tec^nifd^e gortfd^ritt hatte jroar,
fdfjreibt £err fjatt-fpalier, oortreffltche ©runbbeblngun»
gen gefdfjaffen für bte SJlechanifterung beS Baugewerbes;
aber btefe allein beroirften bte Umroälpngen nic£)t. ©le
ïed^ntï îann roohl Steuerungen Raffen, beren ©inffif)
rung aber ift metftenS oon ben manntgfaltigften, außer«
halb ber ©e<hntt ftehenben Berhältnlffen abhängig. @o

mar eS auch im Baugeroerbe.
Itnfere etnhelmifche Beoölterung jeigt meniger 0let-

gung für bte baugemerbltctje Branche. @8 erforbert p
oiet grobe Çanbarbeit, bie oft auch bei fehlerer 9ßit«
terung im treten p leiften ift. ©et gug ge^t mefjr
nach ben faufmänntfd^en Branchen unb tn bte gabriten,
mobei ber Sohn oiefleicht geringer, bte Arbeit aber an»

genehmer ift. ©tefer baburch entftehenbe SJlangel an ge»

lernten etnhetmifchen Bauarbeitern führte pm Seil p
beffern Söhnen unb pqletch pt ^eranjtebung auSroät»

tiger ArbeitSIräfte. Siachtetle, bte etnen gemiffen AuS«

gleich burdh mecijanifche Seiftungen begünftigten.
©te nun um ein 3ahrjeljnt ptüdliegenbe KrtegSjeit

ftellte große Anfotbetungen an baS Baugeroerbe. 3nS=
befonbere bte Sfnbuftriebauten bebingten anwerft furje
Bautermtne, um etnen Bau ooHenben p fönnen, beoor
bte ftänbig ftetgenbe Neuerung ben bubgetterten Betrag
merîltch überfdhritt. ®ap tarn noch großer Arbeiterman»
gel, tnbem gerabe ber Bauhanbroetïer in btefer 3eit In
oermebrtem SJlaße p ©taatS- unb SBehrbtenften aufge«
boten mürbe.

©tunblegenbe Betänberungen in ber SecljniE beS

Bauen8 mürben aber burdh bie pneljmenbe Bermen»
bung oon Beton unb ©ifen als Baumaterial Ijetoorge-
rufen, gier eröffnete ftdh nun ber Söettberoerb um bte

prattifdhen unb letftungSfähigften Bau- unb ©pejialma«
feinen.

©er moberne Bauunternehmer barf baS SBort „un<
möglich" nidfjt ïennen. @r muß fleh tief unter SBaffer
im Saugeranpg ebenfo gut ptechlfinben rote am Be«

tonturm einer roetbenben Staumauer tlebenb. ©er Bau-
Unternehmer roirb heute meifi nicht mehr gefragt, ob bie

Ausführung etneS gemiffen BauroetïeS überhaupt mög»
lieh H „@ehen ©te htn unb tun ©ie eS", lautet baS
bem Unternehmer übermittelte ©ebot. Oft hanbelt eS fich

um Bauten, bie bei fehr ungünftigen örtlichen Berhält»
niffen burchgeführt roerben müffen, unb ohne jebe SlücC»

ficht auf bie Söitterung. ©tetS aber foil rafch, gut unb
billig gebaut merben. §eute merben Seiftungen oerlangt
unb oollbracht, bie noch oor einem Bterteljahrhunbert
tnS Steich ber Bhantafie gehörten.

©iefe geftftellung beS QubilarS Çatt-ÇaKer begleitete
ihn mohl auf feinem SBege oon ©rfolg p ©rfolg unb in
ihr liegt bas ©eheimnis, bas ihn unb jeben erfolgreichen
SJtenfchen auf bte $öhe führt, auf benen fte oon ber
Bemunbetung unb ber Berehrung ber anbern umgeben
als nadhahmenSmerte Borbilber roanbeln.

Cotentafel.
f ©ireltor Qcan Bär. $n ber Stacht oom 22. auf

23. ©ejember oerfchteb in ©ojroil (Äanton Shurgau)
nach längerem Seiben £>err 3ean Bär, Bermal»
tungSrat ber ©ternitroerïe A.<@. Slieberurnen
(©laruS). Qm Qaßre 1908 tourbe §err Sean Bär als
©ireftor berufen unb ftanb bem Unternehmen bis 1924
oor. 3n jenem Qahre oerlegte er feinen SBohnfifc oon
Slieberurnen nadh ffiojroil, tn ber Slähe feines Çeimat-
orteS Seßroil, p bem er ftch ftetS hiugejogen fühlte. —
Aber auch oon ba aus ftanb £etr Bär immer tn engfier

gühlung mit ben ©ternitroerten, unb eS tommt mohl

nicht oon ungefähr, menn man ihn als bie ©eele btefer:

3nbuftrie bejeidhnet hat. Satfächttdfj hol |>exr Bär bte

©ternitroerïe auS im Anfang fdhroterigen Berhältniffen
ju hohe* Blüte gebracht. AtterbtngS biteben auch ih***»

fpejteU roährenb ber SrtegSjett, fdhroere ©orgen um bie

Aufrechterhaltung beS Betriebes nicht erfpart. ©ein un»

beugfamer SBille, feine nie etlahmenbe ©djjaffenSfraft,
oerbunben mit faufmänntfdhem SBeitblidï, oermochten je»

boch auch in ben bamalS fdhroeren Qeiten bie Arbeite
lofigfeit auf ein SRtnimum ju befdhränten. Çeute ftehe«
bie ©ternitroerïe als gefeftigteS Unternehmen mit über
100 Arbeitern ba unb ergänjt oorteilhaft unfete |>aupt-
tnbuftrte, bie großen ©pinn» unb Sßebereien an ber

8tegelbrüdfe.
Çanb in fpanb mit ber ©ntroidtlung ber ©terntt»

roetle entfaltete fidh auch ber Bau oon Angeftellten» unb

Arbeiterroohnungen unb gerabeju auf bicfem@ebiet mar
eS roteberum ber ^nitiatioe beS $errn Bär ju oetbanïen,
baß tn Stteberurnen roie in Dberurnen einige ganj neue

Bauquarttere entftanben. Audh bie fedfjS Sleubauten unter
ber Boft flehen tn engem gufammenhang mit bem oiel-

fettigen SBirïen beS ffiahingefdhtebenen, roar er eS bodh»

ber bie neue Böflfl^aße auf eigene Siedjjnung jroedtS

görberung ber Bautätigleit etfieöte. ^err ©ireftor Bär
hat an ber erfreulichen ©ntroidtlung unfereS ©emetnbe-
roefenS hohe, bleibenbe Berbienfte. — llnfer ©ebenïen
an §errn Bär märe unoollftänbig, roenn roir nicht auch

ben fo angenehmen petfönlichen Bettehr mit ihm er»

roähnen mürben. („®l. Sladhr.")

üersebiedenes.
Sleue Brunnen in 88rtch. Beim ©dhrourgerichts»

gebäube, forote an ber Slämiftraße ftnb gegenwärtig bie

SJlobeHe ber neu ju erfteUenben Brunnen aufgefleUt.

Baumfällen unb eleltrifche Seitungen. (El.) ©urdjj
baS gällen oon Bäumen in ber Slähe oon eletttifdfjeH
Settungen roerben nicht feiten umfangreiche Störungen
an ben eleftrifdfien Anlagen herbeigeführt, bte fidh weiß
roettherum auSroirïen. ©er ©runb liegt an ber man»
gelnben Borficht ber Arbeiter, bie bie Bäume auf bie

©rähte unb Stangen fallen laffen. Solche ©retgnlffe
haben nicht nur jur g=olge, baß bte ©tromoerbraudher
— rooju heute fojufagen jebetmann gehört — ihre ©tn»

ridhtungen oft roährenb otelen ©tunben nicht benußen
tönnen unb babur^ Schaben leiben, fonbern fie gefähr'
ben audh bas Seben ber ÇoljfâHer unb ber Baffanten.
— gur Aufflärung gibt baS ©efretariat beS Ber»
banbeS ©dhroeijerifehet ©lettrijitâtSroerïe fol'
genbe BerhaltungSmaßregeln betannt:

^odhfpannungSleitungen ftnb baran ertennt»

lieh, baß an ben ©langen unb SJlaften rote Slinge an'
gebracht finb. Qebe Berührung ber SeitungSbrähte, fe»

eS birett ober mittelft ©rähten, Schnüren, #ol*ftangen
ober Seitern, ift lebensgefährlich- Beim SÜlanipU"

lieten mit Seitern beim ©inheimfen oon brächten ufm-

beachte man befonbere ©orgfalt.
©ollen in ber Slähe ber Seitungen §olj 8*'

rüftet, Bäume gefällt ober Baugefpanne, @e»

rüfte ufro. aufgerichtet roerben, fo benadhridijttfl*
man unter allen Umftänben oorher bas ©1er»

trijitätsroert. Biele ©teïtrijitâtSroerïe oerfügen über

Arbeitergruppen, bie fpegteH jur Ausführung betartiger
Arbeiten befähigt unb auSgerfiftet finb unb bie fie juï
Bornahme ber notroenbigen Schutzmaßnahmen gerne meiß

toftenloS jur Berfügung fteHen.
Sebermann ift gebeten, bei Sßahrnehmung oon ©ß!®'

ben an ben Seitungen (gebrochene yfolatoren, Sufammefl'
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vierspännigen Pferdefuhrwerk zum Lastauto, von Pickel
und Schaufel zum Erdbagger geführt, um nur einige
Phasen dieser Entwicklung hervorzuheben.

Der allgemeine technische Fortschritt hatte zwar,
schreibt Herr Hatt-Haller. vortreffliche Grundbedingun-
gen geschaffen für die Mechanisierung des Baugewerbes;
aber diese allein bewirkten die Umwälzungen nicht, Die
Technik kann wohl Neuerungen schaffen, deren Einfüh
rung aber ist meistens von den mannigfaltigsten, außer-
halb der Technik stehenden Verhältnissen abhängig. So
war es auch im Baugewerbe.

Unsere einheimische Bevölkerung zeigt weniger Net-

gung für die baugewerbltche Branche. Es erfordert zu
viel grobe Handarbeit, die oft auch bei schlechter Wit«
terung im Freien zu leisten ist, Der Zug geht mehr
nach den kaufmännischen Branchen und in die Fabriken,
wobei der Lohn vielleicht geringer, die Arbeit aber an-
genehmer ist. Dieser dadurch entstehende Mangel an ge-
lernten einheimischen Bauarbeitern führte zum Teil zu
bessern Löhnen und zugleich zur Heranziehung auswär-
tiger Arbeitskräfte. Nachteile, die einen gewissen Aus-
gleich durch mechanische Leistungen begünstigten.

Die nun um ein Jahrzehnt zurückliegende Krtegszeit
stellte große Anforderungen an das Baugewerbe. Ins-
besondere die Industriebauten bedingten äußerst kurze
Bautermtne, um einen Bau vollenden zu können, bevor
die ständig steigende Teuerung den budgetierten Betrag
merklich überschritt. Dazu kam noch großer Arbeiterman-
gel, indem gerade der Bauhandwerker in dieser Zeit in
vermehrtem Maße zu Staats- und Wehrdiensten aufge-
boten wurde.

Grundlegende Veränderungen in der Technik des
Bauens wurden aber durch die zunehmende Verwen«
dung von Beton und Eisen als Baumaterial hervorge-
rufen. Hier eröffnete sich nun der Wettbewerb um die
praktischen und leistungsfähigsten Bau- und Spezialma-
schtnen.

Der moderne Bauunternehmer darf das Wort >,un-
möglich" nicht kennen. Er muß sich tief unter Waffer
im Taucheranzug ebenso gut zurechtfinden wie am Be-
tonturm einer werdenden Staumauer klebend. Der Bau-
Unternehmer wird heute meist nicht mehr gefragt, ob die

Ausführung eines gewissen Bauwerkes überhaupt mög-
lich sei. „Gehen Sie hin und tun Sie es", lautet das
dem Unternehmer übermittelte Gebot. Oft handelt es sich

um Bauten, die bei sehr ungünstigen örtlichen Verhält-
niffen durchgeführt werden müssen, und ohne jede Rück-

ficht auf die Witterung. Stets aber soll rasch, gut und
billig gebaut werden. Heute werden Leistungen verlangt
und vollbracht, die noch vor einem Vterteljahrhundert
ins Reich der Phantasie gehörten.

Diese Feststellung des Jubilars Hatt-Haller begleitete
ihn wohl auf seinem Wege von Erfolg zu Erfolg und in
ihr liegt das Geheimnis, das ihn und jeden erfolgreichen
Menschen auf die Höhe führt, auf denen sie von der
Bewunderung und der Verehrung der andern umgeben
als nachahmenswerte Vorbilder wandeln.

Totentafel.
-j- Direktor Jean Bar. In der Nacht vom 22. auf

23. Dezember verschied in Dozwil (Kanton Thurgau)
nach längerem Leiden Herr Jean Bär, Verwal-
tungsrat der Eternitwerke A. G. Niederurnen
(Glarus). Im Jahre 1908 wurde Herr Jean Bär als
Direktor berufen und stand dem Unternehmen bis 1924
vor. In jenem Jahre verlegte er seinen Wohnsitz von
Niederurnen nach Dozwil, in der Nähe seines Heimat-
ortes Keßwil, zu dem er sich stets hingezogen fühlte. —
Aber auch von da aus stand Herr Bär immer in engster

Fühlung mit den Eternitwerken, und es kommt wohl
nicht von ungefähr, wenn man ihn als die Seele dieser

Industrie bezeichnet hat. Tatsächlich hat Herr Bär die

Eternitwerke aus im Anfang schwierigen Verhältnissen
zu hoher Blüte gebracht. Allerdings blieben auch ihm,
speziell während der Krtegszeit, schwere Sorgen um die

Aufrechterhaltung des Betriebes nicht erspart. Sein un-
beugsamer Wille, seine nie erlahmende Schaffenskraft,
verbunden mit kaufmännischem Weitblick, vermochten je-

doch auch in den damals schweren Zeiten die Arbeits-
losigkeit auf ein Minimum zu beschränken. Heute stehen
die Eternitwerke als gefestigtes Unternehmen mit über
100 Arbeitern da und ergänzt vorteilhaft unsere Haupt-
industrie, die großen Spinn- und Webereien an der

Ztegelbrücke.
Hand in Hand mit der Entwicklung der Eternit-

werke entfaltete sich auch der Bau von Angestellten- und

Arbeiterwohnungen und geradezu auf diesem Gebiet war
es wiederum der Initiative des Herrn Bär zu verdanken,
daß in Ntederurnen wie in Oberurnen einige ganz neue

Bauquartiere entstanden. Auch die sechs Neubauten unter
der Post stehen in engem Zusammenhang mit dem viel-
seitigen Wirken des Dahingeschiedenen, war er es doch,

der die neue Poststraße auf eigene Rechnung zwecks

Förderung der Bautätigkeit erstellte. Herr Direktor Bär
hat an der erfreulichen Entwicklung unseres Gemeinde-
wesens hohe, bleibende Verdienste. — Unser Gedenken

an Herrn Bär wäre unvollständig, wenn wir nicht auch

den so angenehmen persönlichen Verkehr mit ihm er-

wähnen würden. („Gl. Nachr.")

vmckieaen«.
Neue Brunnen in Zürich. Beim Schwurgerichts-

gebäude, sowie an der Rämistraße sind gegenwärtig die

Modelle der neu zu erstellenden Brunnen aufgestellt.

Baumfällen und elektrische Leitungen. (Li.) Durch
das Fällen von Bäumen in der Nähe von elektrischen

Leitungen werden nicht selten umfangreiche Störungen
an den elektrischen Anlagen herbeigeführt, die sich meist

weitherum auswirken. Der Grund liegt an der man-
gelnden Vorsicht der Arbeiter, die die Bäume auf die

Drähte und Stangen fallen lassen. Solche Ereignisse
haben nicht nur zur Folge, daß die Stromverbrauchs
— wozu heute sozusagen jedermann gehört — ihre Ein-
richtungen oft während vielen Stunden nicht benutzen
können und dadurch Schaden leiden, sondern sie gefähr-
den auch das Leben der Holzfäller und der Paffanten.
— Zur Aufklärung gibt das Sekretariat des Ver-
bandes Schweizerischer Elektrizitätswerke fol-
gende Verhaltungsmaßregeln bekannt:

Hochspannungsleitungen sind daran erkennt-

lich, daß an den Stangen und Masten rote Ringe an-

gebracht sind. Jede Berührung der Leitungsdrähte, st'
es direkt oder mittelst Drähten, Schnüren, Holzstangen
oder Leitern, ist lebensgefährlich. Beim Manipu-
lieren mit Leitern beim Einheimsen von Früchten usw-

beachte man besondere Sorgfalt.
Sollen in der Nähe der Leitungen Holz ge-

rüstet, Bäume gefällt oder Baugespanne, Ge-
rüste usw. aufgerichtet werden, so benachrichtige
man unter allen Umständen vorher das Elet-
trizitätswerk. Viele Elektrizitätswerke verfügen über

Arbeitergruppen, die speziell zur Ausführung derartiger
Arbeiten befähigt und ausgerüstet sind und die sie z»r

Vornahme der notwendigen Schutzmaßnahmen gerne meist

kostenlos zur Verfügung stellen.
Jedermann ist gebeten, bei Wahrnehmung von Gchä'

den an den Leitungen (gebrochene Isolatoren, Zusammen-
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fàlagen ber SeitungSbräßte bei Sölnb, ©lüßen an 3fo»
jatoren ufw.) fofort ba§ ©leftrijitätSwerf ju bena^ric^-
%n. SldfäHige ©pefen werben oergütet.

heruntergefallene SeitungSbrähte bürfen unter feinen
amftänben berührt werben. SBenn immer möglich, fteHe
toan jur SBarnung non Baffan ten eine SEßadje auf unb
oetiaCßrichttge auf bem fürjefien Biege baS ©leftrijitätS»
töetf. 3ft etne fßerfon mit ber Leitung In Berührung
âetommen, fo üerfaßre man nach ber allgemein oetbrei»
reten Anleitung jur Rettung eines nom elettrifchen Strom
betäubten, gür ben ^ilfelclftcnben felbft ift eS tnbeffen

einen mit ber ßeitung tn Berührung befinb«
''«ben Serunglücften ju befreien, wenn babei nicht fadj>
pmäß oerfasten wirb, böswillige ober faßrläffige Be=

jfhäbigungen ber Seitungen werben nach SJlaßgabe beS

unbeSgefetjeS oom 24. 3futtt 1902 beftraft.
SlieberfpannungSleitungen unterfCßelben fich

®on ben IjochfpannungSleitungen baburCß, baß bie ®tan»
flen nic^t mit roten Oitngen oetfeßen finb. @te finb im
^gemeinen weniger gefährlich als ^ochfpavtnung3lei<
jungen; oor bem berühren ber ®räßte wirb aber troß»
°"n nacßbrücfltch gewarnt.

SluSwechfeln non ©lößlantpen in feuffjte» uni
baffen Bäumen. beim SluSwecßfeln bon ©lüßlampen
J® feuchten unb naffen Räumen, beaCßte man folgenbeS :

|ft in ber Küche, im Babgimmer, SB. ©., KeHer, in ber
aiafCßfüChe, im ^freien ober im fÇuttertenn, im ©taH
ober auf ber 33üßne eine Sampe auSjuweChfeln, fo fteHe
Juan fii) jubor mit beiben grüßen auf eine troefene
jpjetne Unterlage — SChemel, breit ober Setter. SJÎan
ubeejeuge fiCh, baß bie neu einpfCßraubenbe ©lüßlampe
Rotten unb fauber ift. ©eßt baS ©infCßrauben „einßänbtg"
®<Cßt, unb muß man mit ber anbern $anb ben Be»

^ucßtungSförpet felbft fefißalten, fo ift es gar mCßt übet'
aftfflg, biefe $anb Jubor mit einem trotfenen £afCßen»
t®Cß ju umwicfeln. ©owohl bie auSjufcßraubenbe alte,
•bie bie neu emjufeßenbe Sampe barf mit ber $anb nur
unt ©tasballon, nicht aber am HRefftngfoCfel berührt
Serben. ®ie ifolierenbe Unterlage aus trodfenem holj
®>irb entbehrlich, menn öorher beibe SiCßerungSpatronen
entfernt werben.

@S barf nicht außer Sicht gelaffen werben, baß in
buchten ynb naffen Staunten bureß $ufammentreffen
bon betfdhiebenén ungünfiigen Umftänben Unfälle möglich
unb, bie in troCfenen Bäumen mCßt entfießen fönnen,

(384)

£iteratur
her ©ewerbetretbenbe oon ber Buchffißtuttfl

Riffen muß, beßanbeln auf leidjt berftänbliCße SBeife
in gegen 150 gfragen nnb Slntworten bie berfaffer:
81. ©cßirmer, Bationalrat, ©t. ©aßen unb 3. ©uter,
Öücherejperte, 3tttiCß 7.

^ 33. BiaS ift Bermögen? bermögen ift betjenige
betrag, welcher naCh berwertung ber Slftiüen unb Be«
Juhlung ber Baffiben übrig bleibt. ®er im Snöentar
errechnete BermögenSbetrag (Slftiben weniger fßaffiüen)
jft niCßt fiChtbar, fonbern würbe eS erft naCh berfauf
oeg ©ejchäfteS, berwertung ber Slftiben unb Begaßlung
"er Bafftoen. 3« ber buChhaltung wirb baS bermögen
^Uçh mit Kapital begegnet, Kapitalfonto ift eine ber»
ffbgenSreChnung.

~ 49, ©enügt heute bas einfache KaffabuCß?
einfaCße KaffabuCß mit ©innahmen unb SluSgabm

peutigt ben Slnforberungen, bie man.heute an bie Buch»
Wltung ftetlen muß, in feiner SDöeife meßr. bermehrte
^^fChäftßüberßCht gut eigenen Slufflätung, für ©teuer»
|lfe(ïe unb Kalfulation oerlangen ben SluSbau ber ein»
'uCßen buChhaltung auCh für ben fleinften betrieb. ®aS

Staheliegenbfte ift nun baS KaffabuCh mit einigen Ko»
lonnen, fowoßl bei ben ©innahmen als befonberS aud)
bei ben SluSgaben ju erweitern, fo baß bie nötige Ueber»
fiCht entfteßt.

62. SBaS finb bubatbe^üge? ißriPatbejüge
ftnb niCßt nur bie engern hauShaltungSfoften, wie ber»
pftegung, befleibung, aBoßnung, ©rjießungSfoften, ber»
gnügen, ^rrien, Kranfheiten, fonbern auCß bie SluSlagen
für SebenSOerfiCherungSprämien, bermögenS» unb ©in»
fommenSfteuern, Spareinlagen für Kinber, SafCßengelb,
SlnfChaffungen für brtbatjweCfe wie SKöbel, hauSratliCße
©egenftünbe ufw. 3m ©efChaftSfaffaöuChe genügt eS p
fügen „ißriPatbepg" oßne nähere Slngaben, bagegen
wirb bie Rührung eines befottberen ißribat=Kaffabudhe8
empfohlen.

82. Söie muß ber IDÎeifier feine SlrbeitS»
ftunbe berechnen? SluS praftifCßen ©rünben reCßnet
ber SOteifter in ber buChhaltung für fiCh feinen Soßn;
was baS Seben foftet, wirb unter fßriüat bejogen. gür
bie KalEulation muß nun aber ber SDteifter feine Sir»
beitsftunben anrechnen unb jwar jum gleichen fßreife
als einem guten Slrbeiter an Ort unb ©teile bejaht
werben müßte.

119. SBarum barf man bie Steuern nidjt
ju ben Unfoften feßreiben? ©elbftänbig ©rwer»
benbe tnüffen bie bejahlten bermögenS« unb ©infom»
mensfieuern p ben b^balbejügen fCßreiben, weil aQe

feftbefotbeten Seute es auCh fo maCßen müffen. SBer
fein ©efChäft hat, muß bie Steuern aus feiner eigenen
2afChe bejahen. SBer ein eigenes ©efChäft hat, muß es
ebenfo halten; benn wenn bie Steuern bei ben Unfoften
untergebracht werben, fo wirb baS ©efChäft belaftet,
niCßt ber Snßaber. ®ie bejaßlten Steuern werben üon
feiner ©teuerbehörbe als ©efChäftSunfoften anerfannt,
baßer erfolgt bie SBuCßung am riCßtigften über fßrtoat,
was einer raftßen Steuerbeßanblung nur förberlicß ift.

®as werttwUe SeßrbuCß (if3reis gr. 4.—) foHte in
feinem ©ewerbeBetriebe fehlen. 3« Begießen bei büCßer»
experte 3. ©uter, äö^'Cß 7.

Sttt SetufSwaßl. (©ingef.) Qn ber heutigen Seit,
wo baS ©rwerbsleben namhafte ©Chmterigfeiten bietet,
ift aueß M® richtige Berufswahl oon befonberer Beben»

tung unb oerbient boppelte Beadßtung, weshalb ®Cßul=
unb SGBaifenbehörben, Sehrer unb ©rjieher gewiß ein um
fo größeres BebürfniS empfinben, ben aus ber ©cßule
ins ©rwetbsleben Übertretenben Knaben unb ihren ©Item
etne SBeglettung bieten ju fönnen. Sin foICßen biCflet«

bigen Büchern ift freilich fein SDlangel; aber nidfjt jeber«
mann fann fie befeßaffen, nießt alle ßnb empfehlenswert,
©tue glugfdßrift, bie tn fnapper gorm bie wiCßtigften
Dtegeln enthält unb unfere einheimifCßen Berhältntffe be»

rüCtßChtigt, bürfte baher gewiß otelen ©rjtehern unb
gamilienoätern wiüfommen fetn.

©iner Slnregung oon ©rjtehern golge leiftenb, hat
bie Kommiffion für SehrlingSwefen beS ©CßweijerifChen
©ewerbeoerbanbeS unter SJtitwirfung erfahrener ^aCß»
leute eine „^Begleitung" für ©Item, ©cßu[< unb SBaifen»
behörben herausgegeben. ®tefe „glugfdßrift", betitelt
„®ie SÖBaßl eines gewerblichen Berufes", bilbet
baS 1. #eft ber bei BüCßler & Sie. in Bern erfdjet»
nenben „©Cßweijer ©eroerbebibliothef". Sie ift oon SCßul»
unb SBaifenbeßörben, Seßrern unb ©rjtehern fehr gut
aufgenommen unb jahltcidh oerbreitet worben, fo baß
tn fürjefter fjrift eine 8, Sluflage unb eine 6. Slußage
ber SluSgabe tn franjößfCßer Sprache notwenbig würben.
^ßreiS 30 9ip. (in ißartten oon 10 ©semplaren ju 15 ÏRp
— ®te ©cßrift fet allen ©Item, ©rjtehern unb ©cßul»
fommiffionen jur SlnfCßaffung unb aUfeitigen Berbrettung
beftenS empfohlen. •«
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schlagen der Leitungsdrähte bei Wind, Glühen an Jso-
latoren usw.) sofort das Elektrizitätswerk zu benachrich-
«gen. Allfällige Spesen werden vergütet.

Heruntergefallene Leitungsdrähte dürfen unter keinen
umständen berührt werden. Wenn immer möglich, stelle

^an zur Warnung von Passanten eine Wache auf und
benachrichtige auf dem kürzesten Wege das Elektrizitäts-
werk. Ist eine Person mit der Leitung in Berührung
gekommen, so verfahre man nach der allgemein verbiet-
teten Anleitung zur Rettung eines vom elektrischen Strom
Betäubten. Für den Hilfeleistenden selbst ist es indessen
gefährlich, einen mit der Leitung in Berührung befind-
«chen Verunglückten zu befreien, wenn dabei nicht sach-
gemäß verfahren wird. Böswillige oder fahrlässige Be-
Schädigungen der Leitungen werden nach Maßgabe des
Bundesgesetzes vom 24. Juni 1902 bestraft.

Niederspannungsleitungen unterscheiden sich
von den Hochspannungsleitungen dadurch, daß die Stan-
M nicht mit roten Ringen versehen sind. Sie find im
^gemeinen weniger gefährlich als Hochspannungslet-
mngen; vor dem Berühren der Drähte wird aber trotz-
"im nachdrücklich gewarnt.

Auswechseln von Glühlampen in feuchte« und
fiafseu Räumen. Beim Auswechseln von Glühlampen
M feuchten und nassen Räumen, beachte man folgendes:
M in der Küche, im Badzimmer, W. C., Keller, in der
Waschküche, im Freien oder im Fütterten», im Stall
"der auf der Bühne eine Lampe auszuwechseln, so stelle
wan sich zuvor mit beiden Füßen auf eine trockene
hölzerne Unterlage — Schemel, Brett oder Leiter. Man
überzeuge sich, daß die neu einzuschraubende Glühlampe
trocken und sauber ist. Geht das Einschrauben „einhändig"
Wcht, und muß man mit der andern Hand den Be-
liuchtungskörper selbst festhalten, so ist es gar nicht über-
flüssig, diese Hand zuvor mit einem trockenen Taschen-
tuch zu umwickeln. Sowohl die auszuschraubende alte,
wie die neu einzusetzende Lampe darf mit der Hand nur
am Glasballon, nicht aber am Messingsockel berührt
werden. Die isolierende Unterlage aus trockenem Holz
wird entbehrlich, wenn vorher beide Sicherungspatronen
entfernt werden.

Es darf nicht außer Acht gelassen werden, daß in
wuchten und nassen Räumen durch Zusammentreffen
von verschiedenen ungünstigen Umständen Unfälle möglich
und, die in trockenen Räumen nicht entstehen können.

(384)

Literatur
Blas der Gewerbetreibende von der Buchführung

wissen mutz, behandeln auf leicht verständliche Weise
in gegen 150 Fragen und Antworten die Verfasser:
A. Schirmer, Nationalrat, St. Gallen und I. Suter,
Bücherexperte, Zürich 7.

^ 33. Was ist Vermögen? Vermögen ist derjenige
Betrag, welcher nach Verwertung der Aktiven und Be-
Zahlung der Passiven übrig bleibt. Der im Inventar
errechnete Vermögensbetrag (Aktiven weniger Passiven)
fit nicht sichtbar, sondern würde es erst nach Verkauf
oes Geschäftes, Verwertung der Aktiven und Bezahlung
"er Passiven. In der Buchhaltung wird das Vermögen

mit Kapital bezeichnet, Kapitalkonto ist eine Ver-
Mögensrechnung.

^ 49. Genügt heute das einfache Kassabuch?
einfache Kassabuch mit Einnahmen und Ausgaben

genügt den Anforderungen, die man heute an die Buch-
Mtung stellen muß, in keiner Weise mehr. Vermehrte
^wschäftsüber ficht zur eigenen Ausklärung, für Steuer-
Wecke und Kalkulation verlangen den Ausbau der ein-
wchen Buchhaltung auch sür den kleinsten Betrieb. Das

Naheliegendste ist nun das Kassabuch mit einigen Ko-
lonnen, sowohl bei den Einnahmen als besonders auch
bei den Ausgaben zu erweitern, so daß die nötige Ueber-
ficht entsteht.

62. Was sind Privatbezüge? Pcivatbezüge
sind nicht nur die engern Haushaltungskosten, wie Ver-
pflegung, Bekleidung, Wohnung, Erziehungskosten, Ver-
gnügen, Ferien, Krankheiten, sondern auch die Auslagen
für Lebensversicherungsprämien, Vermögens- und Ein-
kommenSsteuern, Spareinlagen für Kinder, Taschengeld,
Anschaffungen sür Privatzwecke wie Möbel, hausrätliche
Gegenstände usw. Im Geschästskassabuche genügt eS zu
sagen „Privatbezug" ohne nähere Angaben, dagegen
wird die Führung eines besonderen Privat-Kassabuches
empfohlen.

82. Wie muß der Meister seine ArbeitS-
stunde berechnen? Aus praktischen Gründen rechnet
der Meister in der Buchhaltung für sich keinen Lohn;
was das Leben kostet, wird unter Privat bezogen. Für
die Kalkulation muß nun aber der Meister seine Ar-
beitsstunden anrechnen und zwar zum gleichen Preise
als einem guten Arbeiter an Ort und Stelle bezahlt
werden müßte.

119. Warum darf man die Steuern nicht
zu den Unkosten schreiben? Selbständig Erwer-
bende müssen die bezahlten Vermögens- und Einkom-
menssteuern zu den Privatbezügen schreiben, weil alle
festbesoldeten Leute es auch so machen müssen. Wer
kein Geschäft hat, muß die Steuern aus seiner eigenen
Tasche bezahlen. Wer ein eigenes Geschäft hat, muß es
ebenso halten; denn wenn die Steuern bei den Unkosten
untergebracht werden, so wird das Geschäft belastet,
nicht der Inhaber. Die bezahlten Steuern werden von
keiner Steuerbehörde als Geschäftsunkosten anerkannt,
daher erfolgt die Buchung am richtigsten über Privat,
was einer raschen Steuerbehandlung nur förderlich ist.

Das wertvolle Lehrbuch (Preis Fr. 4.—) sollte in
keinem Gewerbebetriebe fehlen. Zu beziehen bei Bücher-
experte I. Suter, Zürich 7.

Zur Berufswahl. (Einges.) In der heutigen Zeit,
wo das Erwerbsleben namhafte Schwierigkeiten bietet,
ist auch die richtige Berufswahl von besonderer Bedeu-
tung und verdient doppelte Beachtung, weshalb Schul-
und Waisenbehörden, Lehrer und Erzieher gewiß ein um
so größeres Bedürfnis empfinden, den aus der Schule
ins Erwerbsleben übertretenden Knaben und ihren Eltern
eine Wegleitung bieten zu können. An solchen dicklei-
bigen Büchern ist freilich kein Mangel; aber nicht jeder-
mann kann sie beschaffen, nicht alle find empfehlenswert.
Eine Flugschrift, die in knapper Form die wichtigsten
Regeln enthält und unsere einheimischen Verhältnisse be-

rückfichtigt, dürfte daher gewiß vielen Erziehern und
Familienvätern willkommen sein.

Einer Anregung von Erziehern Folge leistend, hat
die Kommission sür Lehrlingswesen des Schweizerischen
Gewerbeverbandes unter Mitwirkung erfahrener Fach-
leute eine „Wegleitung" für Eltern, Schul- und Waisen-
behörden herausgegeben. Diese „Flugschrift", betitelt
„Die Wahl eines gewerblichen Berufes", bildet
das 1. Heft der bei Büchler ck Cie. in Bern erschei-
nenden „Schweizer Gewerbebibliothek". Sie ist von Schul-
und Waisenbehörden, Lehrern und Erziehern sehr gut
aufgenommen und zahlreich verbreitet worden, so daß
in kürzester Frist eine 8. Auflage und eine 6. Auflage
der Ausgabe in französischer Sprache notwendig wurden.
Preis 30 Rp. (in Partien von 10 Exemplaren zu 15 Rp).
— Die Schrift sei allen Eltern, Erziehern und Schuld
kommiflionen zur Anschaffung und allseitigen Verbreitung
bestens empfohlen. -
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